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Novelle des Baugesetzbuches

(Paul-Bastian Nagel, 06.03.2017) Das Bundeskabi-
nett hat am 30.11.2016 den Gesetzentwurf zur Um-
setzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebau-
recht und zur Stärkung des neuen Zusammenle-
bens in der Stadt im Baugesetzbuch beschlossen.

Wesentliche Neuerungen sind:

•  Mit der neuen Baugebietskategorie „Urbane Gebiete“ 
in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) soll Kommu
nen die innerstädtische Nachverdichtung erleichtert 
werden. Dies erfordert auch eine Anpassung der Tech
nischen Anleitung Lärm (TA Lärm). Das neue Bauge
biet soll eine höhere Bebauungsdichte ermöglichen.

•  Eine Neuregung soll den Wohnungsbau im Außenbe
reich erleichtern. Im Zusammenhang bebauter Ortstei
le können Wohngebiete bis zu einem Hektar im be
schleunigten Verfahren aufgestellt werden. Bisher war 
das beschleunigte Verfahren nur für Bebauungspläne 
der Innenentwicklung anwendbar, also beispielsweise 
zur Nachverdichtung. Damit sind ein naturschutzrecht
licher Ausgleich und eine Umweltprüfung für diese 
Planungen nicht erforderlich. Auch die Beteiligung von 
Öffentlichkeit, Behörden und Träger öffentlicher Belan
ge ist verfahrensrechtlich erleichtert. Erhebliche Um
weltauswirkungen müssen nichtsdestoweniger ermit
telt werden, allerdings losgelöst vom entsprechenden 
Verfahren. Sind Natura 2000Gebiete von der Planung 
betroffen, findet das beschleunigte Verfahren keine 
Anwendung. Die Regelung ist bis Ende 2019 befristet 
und soll helfen, den Wohnraumbedarf zu decken.

•  Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung werden neue Anforderungen an 
den Umweltbericht und Pflichten zur Überwachung 
der Umweltauswirkungen von Bebauungsplänen fest
gelegt. Inhaltlich werden die Umweltbelange um die 
Auswirkungen auf die Fläche sowie die Auswirkungen 
durch schwere Unfälle und Katastrophen erweitert. 
Die Frist zur Öffentlichkeitsbeteiligung wird auf min
destens 30 Tage festgelegt. Für die Beteiligung ist ein 
Internetportal des Landes einzurichten, über das die 
relevanten Informationen (Bekanntmachung und aus
zulegende Unterlagen) zur Verfügung gestellt werden. 
Neben den Umweltauswirkungen sind künftig auch 
die nach § 1a Absatz 3 BauGB festgesetzten Aus
gleichsmaßnahmen zu überwachen. Die Bestandteile 
des Umweltberichts sind entsprechend der Richtli
niennovelle angepasst und in Anlage 1 ergänzt wor
den. An die Dokumentation der Ergebnisse und deren 
Aufbereitung sowie an den Umweltbericht werden  
damit höhere Anforderungen als bisher gestellt.

Abb. 2: Mit der Novelle des Baugesetzbuches soll der 
Wohnungsbau im Zusammenhang bebauter Ortsteile er
leichtert werden. Wohngebiete bis zu einem Hektar sollen 
künftig im beschleunigten Verfahren ausgewiesen werden 
können (Foto: Wolfgang Wendefeuer/Piclease).
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